
An den                                                                                    85598 Baldham, den 10.03.2022 

Landrat des Landkreises Ebersberg 

Herrn 

Robert Niedergesäß o.V.i.A. 

 

Antrag auf Aufhebung der Nr. 2 des ULV-Beschlusses zu TOP 6 Ö vom 06.10.2021 mit 

dem dortigen Wortlaut „Die Verwaltung wird beauftragt, die Anregungen von Prof. Dr. 

Schöbel bei der Modifizierung der LSG-Verordnung zu berücksichtigen“ 

 

Begründung: 

Dem beigefügten Zeitungsausschnitt der EBE-SZ vom 05.12.2019 zufolge kandidierte Herr 

Prof. Dr. Schöbel für den Marktgemeinderat Glonn auf Listenplatz 14 mit der Bezeichnung 

„Sören Schöbel-Rutschmann“ auf der Liste „Bündnis 90/Die Grünen“; Personen-Identität 

dürfte trotz der in Nuancen unterschiedlichen Namensbezeichnung nach unserem Eindruck 

vorliegen. 

Keinen vernünftigen Zweifel aufkommen läßt das entschiedene Eintreten der „Glonner 

Grünen“ für die geplanten fünf Windräder im Ebersberger Forst; hierbei stehen sie im 

Einklang mit allen übrigen Ortsverbänden der „Grünen“ im Landkreis Ebersberg sowie auch 

mit dem dortigen Kreisverband. 

Die ebenfalls beigefügten EBE-SZ-Ausschnitte vom 17.und 20.03.2021 belegen das 

zusätzlich. 

Als Kandidat dieser Partei wird man ihm diese klare Willensentscheidung vorbehaltlos 

zurechnen dürfen, zumal er sich – soweit ersichtlich – in keiner Weise davon distanziert hat. 

Den genannten Berichten zufolge spielt  seine Ehefrau dabei sogar eine führende Rolle im 

dortigen Bereich. 

Freilich sind das alles in jeder Weise in unserem demokratisch verfaßten Rechtsstaat 

zulässige und respektable Verhaltensweisen und Willensbekundungen, die letztlich einer 

erfreulichen Vielfalt im öffentlichen Meinungsbild dienen. 

Eine ganz andere Frage ist dann aber; ob ausgerechnet ein derart festgelegter 

Marktgemeinderats-Kandidat für die Gebiets-Körperschaft Landkreis Ebersberg in dieser 

ohnedies brisanten Causa gutachtlich tätig werden sollte. 

Die AfD-Kreistags-Fraktion sagt dazu „Nein“ und beantragt deshalb die Aufhebung des 

damaligen Beschlusses, nachdem uns erst jetzt die erwähnten Fakten bekannt wurden. 

Wir hegen erhebliche Zweifel, ob Herr Prof. Dr. Sören Schöbel-Rutschmann angesichts all 

dessen unvoreingenommen und unbefangen in dieser Sache für den Landkreis gutachtlich 

tätig werden kann und befürchten vielmehr die Besorgnis der Befangenheit. 

 

Für die AfD-Kreistagsfraktion 

Manfred Schmidt, Vorsitzender 
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